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Hubertus Heil, Berlin

Informationen zur Altersvorsorge auf 
einen Blick
Eine gute und solide Altersvorsorge ist 
ein Kernversprechen des Sozialstaats. 
Wir haben deshalb bereits im vergange-
nen Jahr mit dem „Rentenpakt“ begon-
nen, die gesetzliche Rente zukunftsfest 
zu machen. Für alle Generationen muss 
ein anständiges Rentenniveau gewähr-
leistet werden, jedoch ohne die Beitrags-
zahlerinnen und -zahler zu überfordern.

Mit der Einführung der Grundrente wol-
len wir den nächsten Schritt gehen, um 
die gesetzliche Alterssicherung zu stär-
ken. Ich bin überzeugt: Es muss einen 
Unterschied machen, ob jemand gear-
beitet und jahrelang Beiträge in die 
Rentenkasse gezahlt hat oder eben nicht. 
Hier geht es um die Anerkennung von 
Lebensleistung. Es gibt zu viele Men-
schen, die jahrzehntelang gearbeitet, 
Kinder erzogen und Angehörige gepflegt, 
aber in dieser Zeit unterdurchschnitt-
lich verdient haben – und deshalb eine 
geringe Rente erhalten würden. Für sie 
wollen wir eine Grundrente einführen. 
Flankierend soll es Verbesserungen beim 
Wohngeld und einen Freibetrag in der 
Grundsicherung geben.

Mit diesen und weiteren Maßnahmen 
stärken wir die gesetzliche Rente. Sie 
ist und bleibt Grundlage und Rück-
grat unserer Alterssicherung. So wie 
wir die gesetzliche Rentenversicherung 
zukunftsfest ausrichten, werden wir 
ebenso den Auf- und Ausbau von kapi-
talgedeckten Zusatzrenten weiter for-
cieren, besonders den der Betriebsrente. 
Ohne kapitalgedeckte zusätzliche Alters-
vorsorge wird eine Lebensstandardsiche-
rung im Alter für die meisten Beschäftig-
ten künftig nicht zu erreichen sein. Wir 
wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger 
zusätzlich – am besten über den Betrieb 
– für das Alter vorsorgen. Daher ist es 
folgerichtig, dass wir den Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit eröffnen, 
sich einfach und verlässlich an einer 
Stelle über den Stand ihrer individuel-
len Altersvorsorge aus den drei Säulen 
informieren zu können. Hierfür wollen 
wir eine säulenübergreifende Altersvor-
sorgeinformation einführen, die Trans-
parenz schafft. Denn bislang fehlt es 
oft an leicht zu findenden Angaben zu 
den bereits erreichten und den bis zum 
Renteneintritt erreichbaren Leistungen, 
von einer möglichen Aufsummierung 
der verschiedenen Ansprüche ganz zu 
schweigen.

information eingeführt werden kann. 
Ziel muss eine Online-Plattform sein, auf 
der die Nutzer Informationen über ihre 
individuellen Altersvorsorgeansprüche 
bei verschiedenen Trägern abfragen und 
auf einen Blick einsehen können. Indivi-
duelle Daten dürfen aber nur dann von 
den Trägern der Altersvorsorge an die 
Online-Plattform geliefert werden, wenn 
der Nutzer diese dort abruft. 

Damit Bürgerinnen und Bürger ihren 
Vorsorgebedarf bestimmen können, 
müssen die Informationen verständlich, 
verlässlich, möglichst vergleichbar und 
vollständig sein. Diese Ziele sind jedoch 
stets in Abwägung zueinander zu brin-
gen. Denn die Träger der Altersvorsorge 
sollen nicht mit überbordenden büro-
kratischen Aufwänden belastet werden; 
im Gegenteil, vielleicht kann mit der 
Einführung einer Online-Plattform auch 
eine Entlastung bei den Informations-
aufwänden einhergehen. 

Es ist klar, dass die Einführung einer 
säulenübergreifenden Altersvorsorgein-
formation ein sehr ambitioniertes Pro-
jekt ist. Sinnvoller als nach langer Zeit 
das perfekte Endprodukt zu finden, ist 
es, mit einem schrittweisen Vorgehen 
noch in dieser Legislaturperiode den 
Einstieg zu schaffen. Ich lade gerade die 
Träger der Altersvorsorge, insbesondere 
der Betriebsrente, ganz herzlich dazu 
ein, diesen Weg gemeinsam mit mir zu 
beschreiten.

Hubertus Heil, MdB
Bundesminister für
Arbeit und Soziales

Über das Ziel, hier Transparenz zu schaf-
fen, besteht Einigkeit sowohl im poli-
tischen Raum als auch bei den Ver-
sicherungsträgern und Anbietern von 
Altersvorsorgeprodukten. Es gibt bereits 
zahlreiche Initiativen und Vorschläge, 
an denen auch die aba mitwirkt. Dafür 
will ich mich herzlich bedanken.

Aktuell haben wir in enger Koopera-
tion mit dem Bundesministerium der 
Finanzen mit einem Forschungsvorha-
ben eine konzeptionelle Grundlage für 
die säulenübergreifende Altersvorsorge-
information erarbeiten lassen. Der For-
schungsbericht wurde vor Kurzem veröf-
fentlicht und mit dem Konzeptvorschlag 
ein Grundstein für die Einführung einer 
säulenübergreifenden Altersvorsorgein-
formation gelegt1. Die Erfahrungen in 
anderen Ländern zeigen, dass eine Ein-
bindung der Stakeholder maßgeblich 
für den Erfolg ist. Der Bericht macht 
auch deutlich, dass die bereits heute 
verfügbaren Standmitteilungen zu den 
Altersvorsorgeprodukten eine geeignete 
Grundlage für ein strukturiertes Zusam-
mentragen der für die Bürgerinnen und 
Bürger wichtigen Informationen bieten. 

Die wesentliche Erkenntnis aus dem For-
schungsvorhaben ist aus meiner Sicht, 
dass – trotz der heterogenen Altersvor-
sorgelandschaft in Deutschland – eine 
für die Bürgerinnen und Bürger nützli-
che säulenübergreifende Altersvorsorge-

1  Vgl.  BetrAV 3/2019 S. 210.
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